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Entgelte für den Messstellenbetrieb von modernen 

Messeinrichtungen (mME) und intelligenten Messsystemen (iMSys) 

 

Gültig ab 01.08.2025 

In Abhängigkeit der Ausstattung der Messstelle und des Jahresverbrauchs (bei Letztverbrauchern) bzw. der installierten 

Leistung (bei Anlagenbetreibern) ergeben sich nach § 29 i. V. m. §§ 30, 32, 34 u. 35 MsbG die in den nachfolgenden Tabellen 

dargestellten Preise. 

 

1. Entgelte für den Messstellenbetrieb von modernen Messeinrichtungen (§ 32 MsbG) 

Moderne Messeinrichtung 
Anschlussnetzbetreiber Anschlussnutzer/Lieferant 

Netto (€/Jahr) Brutto (€/Jahr) Netto (€/Jahr) Brutto (€/Jahr) 

mME 0,00 0,00 21,01 25,00 

 

 

2. Entgelte für den Messstellenbetrieb von intelligenten Messsystemen (§ 30 Abs. 1, 2 & 3 MsbG)1) 2) 

2.1 Intelligentes Messsystem für Letztverbraucher 

 
Intelligentes Messsystem 

(Standardleistung gem. § 34 Abs. 1 MsbG) 

Anschlussnetzbetreiber Anschlussnutzer/Lieferant 

Netto (€/Jahr) Brutto (€/Jahr) Netto (€/Jahr) Brutto (€/Jahr) 

von 0 bis 6.000 kWh (optionaler Einbaufall) 25,21 30,00 25,21 30,00 

über 6.000 bis 10.000 kWh 67,23 80,00 33,61 40,00 

über 10.000 bis 20.000 kWh 67,23 80,00 42,02 50,00 

über 20.000 bis 50.000 kWh 64,23 80,00 92,44 110,00 

über 50.000 bis 100.000 kWh 67,23 80,00 117,65 140,00 

über 100.000 kWh3) - - - - 

steuerbare Verbrauchseinrichtungen (§ 14a EnWG) 67,23 80,00 42,02 50,00 

Steuereinrichtung am Netzanschlusspunkt 42,02 50,00 42,02 50,00 

 

 

2.2 Intelligentes Messsystem für Anlagenbetreiber 

 
Intelligentes Messsystem 

(Standardleistung gem. § 34 Abs. 1 MsbG) 

Anschlussnetzbetreiber Anschlussnutzer/Lieferant 

Netto (€/Jahr) Brutto (€/Jahr) Netto (€/Jahr) Brutto (€/Jahr) 

von 1 bis 7 kW (optionaler Einbaufall) 25,21 30,00 25,21 30,00 

über 7 bis 15 kW 67,23 80,00 42,02 50,00 

über 15 bis 25 kW 67,23 80,00 92,44 110,00 

über 25 bis 100 kW 67,23 80,00 117,65 140,00 

über 100 kW3) - - - - 

Steuereinrichtung am Netzanschlusspunkt 42,02 50,00 42,02 50,00 
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3. Entgelte für Zusatzleistungen (§ 34, 35 MsbG)4) 

 

Zusatzleistung 
Anschlussnutzer/Lieferant 

Netto (€/Jahr) Brutto (€/Jahr) 

Wandlersatz Mittelspannungsnetz (20 kV) 428,18 509,53 

Wandlersatz Niederspannungsnetz (0,4 kV) 28,18 33,53 

Schaltgerät (nicht an ein SMGW angebunden) 12,08 14,38 

 

 

Zusatzleistung 
Besteller / Preis pro Zusatzleistung 

Netto (€ einmalig) Brutto (€ einmalig) 

Vorzeitige Ausstattung mit einem intelligenten Messsystem 84,03 100,00 

 
 

Zusatzleistung 
Besteller / Preis pro Zusatzleistung 

Netto (€/Jahr) Brutto (€/Jahr) 

Jährliches Zusatzentgelt bei vorzeitiger Ausstattung mit 

einem intelligenten Messsystem (optionaler Einbaufall) 
25,21 30,00 

Übermittlung von Messwerten an beauftragte Dritte (ESA) 25,21 30,00 

1) Die Ausstattung setzt die technische Verfügbarkeit entsprechend den Anforderungen des Messstellenbetriebsgesetztes voraus. 
2) Insofern Messsysteme eingebaut werden, die nicht den Anforderungen des BSI (Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik) und FNN (Forum 

Netztechnik/Netzbetrieb im VDE) entsprechen, werden diese Messsysteme gemäß dem Preisblatt „Entgelte für die Nutzung der Netzinfrastruktur“ der Stadtwerke 
Dinkelsbühl abgerechnet. 

3) Für intelligente Messsysteme für Jahresstromverbräuche über 100.000 kWh/a und für Anlagen mit einer installierten Leistung über 100 kW wird ein Preis 
veröffentlicht, sobald diese Messgeräte verfügbar sind. 

4) Weitere Zusatzleistungen werden künftig angeboten und im Preisblatt entsprechend ergänzt. 

Die Bruttopreise enthalten die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung gültige Umsatzsteuer in Höhe von 19% und sind kaufmännisch gerundet. 

Alle vorgenannten Preise gelten vorbehaltlich etwaiger Gesetzesänderungen oder behördlicher Festlegungen. 


